
 
 
 
 
Antragsnummer:______________ 

 

Antrag auf Zuschuss aus dem Förderprogramm zur Reduzierung des 
CO2-Ausstoßes bei privaten Wohngebäuden (Programmpunkte C3/ C4) 

 
1. Angaben zum Antragsteller/ zur Antragstellerin 

Name, Vorname  

Anschrift  

Telefon  

E-Mail  

Bankverbindung (Konto, auf das der Zuschuss überwiesen werden soll) 

Kontoinhaber Institut 

IBAN 

BIC 

 
2. Angaben zum Gebäude 

Gegenstand der Förderung 

 Einfamilienhaus 

 Wohnung 

 Mehrfamilienhaus 

 

 

mit insgesamt ________Wohneinheiten 

Jahr der Bezugsfertigkeit (Baujahr)                         _______________ 

Lage 

Straße, Haus-Nr. in 85579 Neubiberg 

 
3. Geplante Maßnahme(n) 
 Einbau einer Hocheffizienzpumpe (Punkt C3 der Förderrichtlinie) 
 
beigefügte Unterlagen: 
 Rechnung, aus der der Pumpentyp hervorgeht 
 
 Hydraulischer Abgleich von Heizungsanlagen (Punkt C4 der Förderrichtlinie) 
 
beigefügte Unterlagen: 
 Rechnung 
 Kopie des Qualifikationsnachweises 
 Nachweis der fachgerechten Durchführung der Maßnahme mittels Formblatt VdZ 
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4. Angaben und Erklärungen des Antragstellers 

Mir ist bekannt, dass 

 Maßnahmen erst nach Antragstellung in Auftrag gegeben bzw. begonnen werden dürfen 

 es sich bei dem Förderprogramm um eine freiwillige Leistung der Gemeinde Neubiberg handelt 
und ein Rechtsanspruch auf Bewilligung von Zuschüssen nicht besteht, Rechtsgrundlage ist der 
Beschluss des Gemeinderats (Planungs-und Umweltausschuss) Neubiberg vom 26.02.2019 

 die Maßnahmen innerhalb eines Jahres nach Bewilligung abzuschließen sind 

 bei einer Umlegung der Investitionskosten auf die Miete die Bemessungsgrundlage um die För-
dersumme zu kürzen ist 

Ich versichere, dass 

 ich Eigentümer/ in bzw. mit der Planung oder Durchführung der zur Förderung beantragten Maß-
nahme beauftragte Person oder Firma bin 

 die Maßnahme(n) nicht vor der Antragstellung in Auftrag gegeben bzw. begonnen wurden 

 ggf. erforderliche Baugenehmigungen vorliegen bzw. eingeholt werden 

 ich die Angaben in diesem Antrag nach bestem Wissen und Gewissen vollständig gemacht habe 
Ich bin damit einverstanden, 

 der Gemeinde Neubiberg nach Umsetzung der Maßnahme(n) auf Anfrage geeignete Daten zur 
Auswertung der erzielten Energieeinsparungen zu überlassen 

 
Ich kenne die Richtlinien für das Förderprogramm der Gemeinde Neubiberg zur Reduzierung des 

CO2-Ausstoßes bei privaten Wohngebäuden und erkenne sie als verbindlich an. Die Hinweise zur 
Erhebung von personenbezogenen Daten durch die Gemeinde Neubiberg gemäß Art. 13 DSGVO 
habe ich zur Kenntnis genommen. 
 

 
 
_________________________________________ 
Ort, Datum 

 
 
________________________________________________ 
Unterschrift 

 
5. Einverständniserklärung des Eigentümers (sofern nicht Antragsteller) 

 
 
_________________________________________ 
Ort, Datum 

 
 
________________________________________________ 
Unterschrift 

 
 
 
 
 
 
 

Nicht vom Antragsteller/ von der Antragstellerin auszufüllen 
 Die Maßnahmen entsprechen den Förderrichtlinien und sind förderfähig. Die Originalrechnungen 
wurden einschließlich der geforderten Bestätigungen über die Einhaltung der Anforderungen geprüft. 
 Die Maßnahmen sind nicht förderfähig. 
 
 
Neubiberg, den ________________                                                 SG 44 ________________________________ 
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Hinweise zur Erhebung von Daten im Zusammenhang mit dem Integrierten Klimaschutzkonzept in der 
Gemeinde Neubiberg gemäß Art. 13 DSGVO 
 

1. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit 
Diese Datenschutzhinweise erfolgen im Zusammenhang mit der Erhebung personenbezogener Daten 
bei der Bearbeitung von Anträgen im Rahmen des Förderprogramms zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes 
bei privaten Wohngebäuden bei der Gemeinde Neubiberg. 
 

2. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 
Verantwortlich für die Datenerhebung ist die Gemeinde Neubiberg, Rathausplatz 12, 85579 Neubiberg, 
E-Mail: gemeinde@neubiberg.de, Telefon: +49 89 60012-0. 
 

3. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
Die externe Datenschutzkoordinatorin der Gemeinde Neubiberg erreichen Sie unter: Secure Consult 
GmbH & Co. KG, Postfach 1251, 86529 Schrobenhausen, E-Mail: dsb.neubiberg@secure-consult.com, 
Telefon: +49 8252 9094110. 
 

4. Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung 
Die Datenverarbeitung erfolgt zur Bearbeitung von Anträgen auf finanzielle Förderung der energeti-
schen Sanierung gemäß Förderprogramm zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes bei privaten Wohngebäu-
den bei der Gemeinde Neubiberg. 
 

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ergibt sich aus Art. 6 Abs. 1 der Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO), in Verbindung mit Art. 4 BayDSG und ggf. weiteren Rechtsgrundlagen, insbe-
sondere der Gemeindeordnung (GO) für den Freistaat Bayern, der Kommunalhaushaltsverordnung 
(KommHV), der Richtlinien zum Förderprogramm zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes bei privaten 
Wohngebäuden der Gemeinde Neubiberg. Es ist uns insbesondere nach Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e DSGVO 
in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1 BayDSG erlaubt, die zur Erfüllung einer uns obliegenden Aufgabe erfor-
derlichen Daten zu verarbeiten. 
 

5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 
Die Gemeinde Neubiberg darf an andere öffentliche Stellen im Inland (siehe § 2 Bundesdatenschutzge-
setz) Daten übermitteln, Daten innerhalb der Verwaltungseinheit (Gemeinde) weitergeben, oder Daten 
an den für das jeweilige Fachverfahren beauftragten Auftragsverarbeiter übermitteln, soweit dies zur 
Erfüllung ihrer eigenen oder in der Zuständigkeit des Empfängers liegenden Aufgaben erforderlich ist. 
Dazu gehören insbesondere die Sachgebiete Kämmerei/ Gemeindekasse, Geschäftsleiter/ 1. Bürger-
meister, das für Antragsteller zuständige Finanzamt. 
 

6. Dauer der Speicherung personenbezogener Daten 
Ihre Daten werden nach der Erhebung bei der Gemeinde Neubiberg so lange gespeichert, wie dies unter 
Einhaltung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlich ist- 
längstens jedoch 30 Jahre nach Abschluss des Verfahrens. Dabei sind die Grundsätze der ordnungsge-
mäßen Aktenführung, insbesondere der Aktenvollständigkeit, zu berücksichtigen. 
 

7. Betroffenenrechte 
Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht, Auskunft über die zu Ihrer 
Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). Sollten unrichtige personenbezogene Daten 
verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO). Liegen die gesetzlichen 
Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen so-
wie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO). Wenn Sie in die Daten-
verarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und die Datenverarbei-
tung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Da-
tenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO). Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch ma-
chen, prüft die o.g. öffentliche Stelle, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Weiter-
hin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz. 
 

8. Bereitstellung der Daten 
Sie sind dazu verpflichtet, Ihre Daten anzugeben. Diese Verpflichtung ergibt sich aus den „Richtlinien 
zum Förderprogramm zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes bei privaten Wohngebäuden“ in der zum Zeit-
punkt der Antragstellung gültigen Fassung. Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht angeben, kann Ihr 
Antrag nicht bearbeitet werden. 


